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Huf dem fclde der ehre .
kielen:

Oberarzt Wilh . Heilhecker.  Sohn de»
Mitgliedes TünchermeisterW.Heilhecker,
Wiesbaden.

Leutnant Lehrer KarlBecker.  SohndeZ
Mitgliedes Adam Becker, Flörsheim.

Unteroffizier Peter Herrmann.  Sohn
der verst. Mitgliedes Hanptlehrer Herr-
mann, Schwalbach im Taunus.

Offizier- Stellvertreter Hans Ebner,
Inhaber des Eisernen Kreuzes. Sohn de»
Mitgliedes Rendant M.Ebner, Bad Ems.

Schütze Karl Groß,  S °hn de» Mit¬
gliedes Bäckermeister Wilhelm Groß,
Bad EmS.

Philipp Hans Schwartz,  Sohn des
Mitgliedes Kaufmann Philipp Schwartz,
Wiesbaden.

C a r l B ecker , Sohn des Mitgliedes Gärt-
ncrci- und BadhauSbesitzcr Emil Becker,
Wiesbaden.

Ehre ihrem Andenken!

Mit dem eisernen KreuzI.Waffe
wurde ausgezeichnet:

Leutnant Erich Göbel,  Sohn des Mit¬
gliedes Hofphotograph Julius Göbel,
Bad Ems.

Var eilerne Kreuzn. Klaffe
erhielten:

Bizeseldwebel Willi Müller.  Inhaber
de- österreich. Tapferkeitsmcdaille, Sohn
des Vorstandsmitgliedes Georg Müller,
Bad Ems.

Obermatrose Alwin Licht,  Mitglied des
Gewerbevereins Wiesbaden.

Pionier Friedrich Otto I!., Mitglied
des Lokalgcweibevereins Bad Homburg.

Schütze Julius Freudemann,  Sohn
der Mitgliedes Buchdruckereibesitzer K.
Freudemann, Bad Homburg.

Unteroffizier Wilhelm Ohli,  Sohn
des Mitgliedes Gastwirt I . Ohli , Bad
Homburg.

Musketier Willi Scheuerling,  Sohn
de« Mitgliedes Schneidermeister Karl
Scheuerling, Bad Homburg.

Musketier Hch. Born mann,  Sohn des
Mitgliedes SchreinermeifterHch. Born¬
mann, Wiesbaden.

Die GeschästsMen
der Kreisverbände für Handwerk und Gewerbe

erteilen Rat und Auskunft und gewähren Beistand
in allen wirtschaftlichen, technischen, rechtlichen und sozialen Angelegenheiten fttr Handwerk
und Gewerbe, insbesondere auch in der Rohstoff-, Arbeits- und Kreditbeschaffung,

Hilfsdienstpflicht, Kriegsbeschädigten- und Hinterbliebenenfürsorgeu. a.
Benutzung für Jedermann, für Mitglieder gebührenfrei.

Übersicht über die Geschäftsstellen und Benutzungszeiten.

Kreisverband Sitz der
Geschäftsstelle

Straße und
Hausnummer

Sprechstunden
Name des

Geschäftsführers

1. Biedenkopf . . . Biedenkopf. . . . Schulstr. 25 U .
Sonntagvorm.

10—12 Uhr Techniker Schmidt

2. DillkreiS . . . . Dillenburg. . . .
Oranienstr. 30 .

Fernspr. 286
- Kreisbaumeister Röver l

3. Höchst a . M . . . . Höchsta. M. . . . Kaiserstraße8 .
Mittwochnachm.

6—7 Uhr Rendant Hartleib

4. Limburg a . L. . . Limburg a. L. . .
Altes Schloß

Domplatz
Werktagsvorm.

8—12 Uhr
Fortbildungs«Schulleiter

Ducker

5. Oberlahn . . . . Weilburg . . . . .
Täglich 8-12 Uhr
vorm. u. 3-6 Uhr

nachinittags
Vorsitzender

SchneidermeisterE-Schäfer

6. Obertaunus . . . Bad Homburgv.dH. Louisenstraße 43
Montag , Mittwoch

und Samstag
nachm. 3 —6 Uhr

Hosspen'glermeister
I . Schenderlein

I .
7. Rheingau . . . .

Eltville.

Oestrich . . . . .

Nüdesheim. . . .

Schwalbacherstr.
Schulhaus
Zimmer 9

Schtilhaus . .

Kirchstraße8 . .

Montag ,Diens¬
tag. Mittwoch u.
Freitag 6—7 N.
Donnerstag von
8—8Uhrabends
Montag ,Diens¬
tag, Freitag und
Samstag 10-12

- 's
I

Architekt BrunS ’j

8. St . Goarshausen. Oberlahustein. . .
- • -- Vors. Buchdruckereibesitzer

Ed. Schickel

S. Unterlahn . . . .

•
Diez . . . . . .

Ems.

Oraniensteiner-
straße 11
Rathaus

jSetotung «5immet

Montag.Mttlwochnnd
SUe ito«1-6Uhr»ach»,,
aiijietaml.u.3.Mitt¬

woch im Monar
rlm I. u. 3. Mittwoch
jed. Mis.v.r-enachm.

I
Techniker Kuchenbuch

10. Unterlaunus . . Langenschwolbach, a>
Sprechstunde!

tgeschlossen an das
r werktags von 3-

Hondwerksamt B
-6 Uhr nachmittat

liesbadrn, Rheinstraße 42.
>s, außer Samstags.

11. Unterwesterwald.

Montabaur. . . .

Grenzhausen. . .
Höhr.

SelterS.

Rathaus . . .

Privatwvhnung

Lindenstraße 9
Rheinstraße . .
Geschäftszimmer
d.Bürgermeister-
amtes . . . .

Tägl . 9- 12,2 - 6
Sonntag-

11 ' /, —12' /, vm.

Jederzeit
Jederzeit

8—12 Uhr vorm.
2—6 .. nachm.

Bürgermeister Reis

Werkmeister Fleckenstein
Schreinermstr. Jungbecker

Beigeordneter Sahm

12. Usingen. Usingen. Rathaus . . . Freitag , von
10—12 Uhr vorm

Ratzschreiber
August Dienstbach

13. Wiesbaden - Land Biebrich. Rathaus
Zimmer Nr . 40

Werktags 8-12 u
3 —6, mit AuSN.
Samstag nachin

Architekt Schenk

G»
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vemcinnützige KröjfsausKunft mn.Wendung  auf die öefchMftcNm
der Kreisuerbände für ßanüiuerft und oeimrbe.

In Nr. 6 des Gewerbeblattes hatten wir
kurz über die im Januar ds. Js . zu /Frank¬
furt a . M . erfolgte Gründung einer Rhein-
Mainischen Vereinigung für gemeinnützige
Rechtsauskunft berichtet. Diese Vereinigung
ist ein Mied des Verbandes der deutschen
gemeinnützigen und unparteiischen Recbtsaus-
kunftstellen in Lübeck, dem auch der Gewerbe-
Verein für Nassau als Mitglied angehört , nno
hat den Zweck, die gemeinnützige Rechtsaus¬
kunft im Rhein -Main -Gebiet zu fördern . Am
31 . Mai hielt die Vereinigung unter der Lei¬
tung des Herrn Dr. Heinz Ma rr vom Sozia¬
len Museum zu Frankfurt a. M. im Frank¬
furter Rathaus ihre erste Mitgliederversamm¬
lung ab, zu der auch der Gewerbeverein für
Nassau einen Vertreter entsandt hatte . Die
vorgelegtcn Satzungen der Vereinigung fanden
Annahme : nur wurde von der Erhebung eines
besonderen Mitgliederbeitrages Abstand ge¬
nommen . Tie Unkosten der Vereinigung sollen
durch den Lübecker" Verband bestritten und
dessen Mitgliedern empfohlen werden, ihren
Berbanosbeitrag , etwa um jährlich o Mark zu
erhöhen . In einem interessanten Vortrag ver¬
breitete sich der Geschäftsführer des Lübecker
Verbandes , Herr Rat Dr . Li nk - Lübeck über
das Thema : „Welche Aufgaben hat un¬
sere Provinzialvereinigung ?" Rach
einem kürzen Rückblick über die Gründung und
leitherige Entwickelung des deutschen Verban¬
des der gemeinnützigen Rechtsauskunststellen
besprach der Vortragende die Zweckmäßigkeit
einer Gliederung des Verbandes in Bezirks-
Vereinigungen , einmal um den Verband zn
entlasten , zum anderen und hauptsächlich aber
zu dem Zwecke, die einzelnen Rechtsauskunsi-
stellen wirkungsvoller zu unterstützen und die
Ausbreitung der Rechtsauskunftstellen zu för¬
dern . Demgemäß hat es sich die Provinzial-
Vereinigung zur Aufgabe gsstellt:
1. vie angeschlossenen Stellen bei der Behand¬

lung schwieriger Rechtsfragen zu unter¬
stützen;

2. Nebungs- und Ausbildungskurse für Leiter
ton Rechtsauskunststellen , sowie Zusammen¬
künfte der Leiter zum Austausch ihrer Er¬
fahrungen und zur Besprechung wichtiger
Fragen zu veranstalten;

3. für einen gemeinsamen Bezug der Hilfs¬
mittel (Bücher. Formulare u . a ) zu sorgen;

4 . gemeinsanke Angelegenheiten und Wünsche
gegenüber den Behörden und der Oefsent-
lichkeit zu vertreten;

5.  an der Bekämpfung der Schwindelsirmen
mitzuarbeiten:

6. ans Gründung neuer Rechtsauskunftstellen
im Bereiche der Bereinigung hinruwirken
Ein weiteres Arbeitsgebiet ist die gemein¬

same Vertretung vor dem Oberversicherunas-
amt durch die Rechtsauskunftstelle am Sitze des
Oberversichernngsamtes und in ähnlicher Weise
auch die Vertretung vor den Gewerbe- und
Kaufmannsgerichten.

Bei der Besprechung des,Vortrages wurde
für die Gründung neuer Rechtsauskunftstellen
empfohlen , wo Ansätze für die gemeinnützige
Rechtsauskunft vorhanden sind, diese zu be¬
nutzen und weiter auszubauen Und nicht sche¬
matisch neue Rechtsauskunftstellen zu errich¬
ten , um eine Kräftezersplitterung zu vermei-
den. Me Frage , wer die Rechtsauskunftstetle
leiten soll, kann nur unter Berücksichtigung der
jeweiligen örtlichen Verhältnisse gelöst werden.
Tie gemachten verschiedenartigen Erfahrungen
lassen es nicht zweckmäßig erscheinen, hierfür
bestimmte Richtlinien auszustellen . An dem
«inen Platz wird man der Gewinnung eines
Juristen den Vorzug geben, während an dem
anderen Ort sich mehr ein mittlerer Gerichts-
loder Verwaltungsbeamter eignen wird , der
mit den einschlägigen Verhältnissen bekannt ist
und das volle Vertrauen der Bevölkerung ge¬
nießt . Je nach Lage des Falles wird für sie
Rechtsbcratung eine Vereinbarung mit einen,
Rechtsanwalt getroffen werden können. Im
allgemeinen darf der Grundsatz nicht verlasse^

werden, daß die gemeinnützige Rechtsauskunft
ausschließlich den Minderbemittelten zu dienen
bestimmt ist, damit eine Konkurrenz gegenüber
den Rechtsanwälten tunlichst vermieden wird
Die Versammlung beschloß sodann , im Herbst
rn Frankfurt a . M . einen mehrtägigen Aus-
brldungskursus für Leiter von Rechtsauskunst¬
stellen .abzuhalten , in dem .hauptsächlich oas
Gebiet der Bekämpfung der Schwindelfirmen
behandelt werden soll . ,

Als Ort der nächsten Tagung wurde Darm-
stadt gewählt.

Im Anschluß an die erste Mitgliederver-
saminlung fand am Nachmittag eine Kon¬
ferenz der Provinzialvereinigung statt . Ten
Reigen der Vortrüge erösfnete Herr Bon¬
der  et - Frankfurt a. M ., Vorsteher des oor-
tigen Handwerksamtes . Er sprach über oen
Ausbau des Güteverfahrens auf
dem Wege der  Se lb  st h i lfe .- Ausgehend
von der bekannten Denkschrift des Deutschen
Handwerks - und Gewerbekammcrtages über die
Unwirtschastlichkeit der Zivilrechtsvslege ver¬
breitete sich Herr Bouveret zunächst über die
Bekämpfung des Borgunwesens durch das
Handwerksamt zu Frankfurt a . M . Durch
einen Beschluß ihrer Berufsvereinigung v̂er-
den die Handwerker verpflichtet , bei Abliefe¬
rung oder Fertigstellung jeder größeren
Arbeit eine Begleitrechnung beizufügen und'
sonst allgenrein in jedem Vierteljahre die Rech¬
nungen auszuschreiben. Tie Rechnungen ent¬
halten einen Vermerk über die Zahlungs¬
bedingungen . Geht die Zahlung nicht inner¬
halb der gestellten Frist ein, dann wird die
Forderung dem Landwerksamt zur Einziehung
übergeben . Bon den Auftraggebern etwa
erhobene Einwendungen werden durch ein
Schlichtungsverfahren vor dem Handwerksamt.
nötigenfalls nach Anhörung bon Sachverstän-
digen , zu erledigen gesucht. In verwickelteren
Fragen erfolgt die Regelung durch ein schieds¬
richterliches Verfahren . Das Schiedsgericht
versucht zunächst eiire . gütliche Einigung
Kommt diese nicht zustande, dann ergeht ein
schiedsrichterliches Urteil . Wenn alle Versuche
des Güteberfahrens gescheitert sind, dann be¬
treibt das Handwerksamt das Gerichtsverfah¬
ren . Das war jedoch nur in vereinzelten Fällen
nötig . Jin allgemeinen hat sich das Gütever¬
fahren bewährt , die damit erzielten Erfolge
sind durchaus befriedigend . Es wird vielen
Streitigkeiten vorgebeugt und dem Prozeß-
uuwesen der Nährboden entzogen . Das Hand¬
werksamt sieht seine Hauptaufgabe darin , ver¬
mittelnd zu wirken, es will und darf kein
Prozeßbüro werden . Als vorbeugende Ein¬
richtungen für die Bekämpfung des Vorgun-
wesens ist die Führung einer Liste der bös¬
willigen und säumigen Zahler sowie Ver-
miittelung von Auskunft über Kreditwürdig¬
keit zu erwähnen . Diejenigen Handwerker,
welche den Beschlüssen ihrer Berufsvereinigung
zur rechtzeitigen Ausstellung der Rechnungen
nicht Nachkommen, werden von der Benutzung
der Einrichümgen des Handwerksamtes aus¬
geschlossen. (In gleicher Weise ist «auch das
bereits in 1911 errichtete Handwerksamt zn
Wiesbaden für die Bekämpfung des Borgun¬
wesens mit bestem 'Erfolg tätig gewesen. In
den beiden ersten Jahren seines Bestehens
wurden hem Handwerksamt Forderungen im
Betrage von 216 000 Mark zur Einziehung
Überwiesen, wovon der weitaus größte Teil
eingegangen jst.) -Les Weiteren verbreitete
sich der Vortragende über die anderen Mängel
in der Zivilrechtspflege , namentlich soweit sie
die Interessen des gewerblichen Mittelstandes
berühren und über die bestehenden Bestrebun¬
gen zur Beseitigung dieser Mißstände . Eine
geeignete Maßnahme zur Förderung des
Rechtsfriedeus wird in der Schaffung von
EtnigungsÄmtern,  außerhalb des Rah>-
mens der amtlichen Justiz , erblickt, die 'Ge¬
legenheit geben. Rechtsstreitigkeiten des täg¬
lichen Lebens ohne den langwierigen , kostspie¬
ligen und gefahrvollen Prozeßweg in einem

raschen, friedlichen und billigen Verfahren zn
regeln . Die Erfahrung bestätigt , daß dis
Rechtsuchenden von solchen Einrichtungen gerne
Gebrauch machen. Einrichtung und Ausbau
der Einigungsämter erfolgt zweckmäßig in An-
tnupfuug au die vorhandenen Einrichtungen
(als solche wären die Geschäftsstellen unserer
Krersverbände .für Handwerk und Gewerbe in
erster Linie geeignet. D, Schristl .) unter Be¬
rücksichtigung der besonderen örtlichen Verhält¬
nisse. An dem Ausbau des Güteverfahrens'
vncl; dieser Richtung hin 'mitzuarbeiten sind
alle Kräfte berufen , die sich die Besserung uns
Hebung der wirtschaftlichen Verhältnisse zur
Aufgabe gestellt haben. '

r i Ti ™ “ 1 -vlnrcag oes .nerrn
Rat Dr . tztnk - Lübeck über „Die Rechts-
auskunststelleimRahmenderländ-
krchcn Wohlfahrtspflege " . Als Ar¬
beitsgebiete der ländlichen Wohlfahrtspflege
bezerchnete Redner die Erwerbslosen -Fürsorge,
Berufsberatung , Arbeitsvermittelung und Ar¬
beitsbeschaffung, daneben die Rechtsfürsorge,
äugend -, Gesundheits- und Wvhnungsfürsorge
sowie die Fürsorge für die Kriegsteilnehmer
und die Angehörigen gefallener Krieger . Teil -,
werfe bestehen bereits solche Fürsorgceinrich-
tungen . Es gilt, diese zusammenzufassen , in
ernheitliche Bahnen zn leiten , nötigenfalls wei¬
ter auszubauen , sowie wirtschaftlicher und
planmäßiger zn betreiben . Ein gewisses Vor¬
bild haben wir in den städtischen Wohlfahrts¬
ämtern , die jetzt weist aus den bestehenden
Kriegswohlsahrtsämtern heraus gebildet wer¬
den. Aehnliche Einrichtungen sind auch für
das Land notwendig ; auf die jeweiligen ört¬
lichen Verhältnisse muß aber gebührende Rück¬
sicht genommen werden . Zweckmäßig ist es,
die Organisation in Verbindung mit den amt¬
lichen Stellen , etwa den Kreisverwaltungen,
zu sä-assen, die meist als die Träger der länd¬
lichen Wohlfahrtspflege zu gelten haben . Ti«
bestehenden Einrichtungen für die Wohlfahrts¬
pflege müsseil zur Mitarbeit herangezogen wer¬
den. Insbesondere darf die gemeinnützige
Rcchtsauskirnft im Rahmen der ländlichen
Wohlfahrtspflege nicht fehlen. Die lätldlichen
Rechtsauskunftsstellen sind nicht vollbeschäftigt
und deshalb wohl in der Lage, die übrigen Auf¬
gaben der Wohlfahrtspflege mit zu überneh¬
men . Die schwierigste Frage ist die, geeignete
Persönlichkeiten für die Leitung der Organi¬
sation zu gewinnen . Es werden auch erhebliche
Geldmittel erforderlich sein, ihre Ausbringung
dürste aber angesichts des guten Zwecks und
der zu erwartenden Unterstützung des Staates
keine besondere Schwierigkeiten verursachen.

Den Schlußvortrag hielt» Herr Magistrats-
Assessor Dr . Maier - Frankfurt a . M . über
„Tie Bekämpfung der Schwindel-
firmen " . Bei der vorgerückten Zeit konnte
dieses Thema nur in-großen Zügen behandelt
werden . Redner unterschied vier Arten von
Schwindelpraxis : den Waren -, Arbeits -, Gest¬
und Ratstlftvindel. Für die ländlichen Ver¬
hältnisse kommt insbesondere der Warenschwiu-
dcl in Betracht , der von Provisionsreisendchk
mit den berüchtigten Bestellscheinen Atrien
den wird . Es muß immer wieder dringend
davor gewarnt werden, Bestellscheine zn unter¬
schreiben, ehe man sie vollständig gelesen und
sich über ihren Inhalt Klarheit verschafft
hat . Unter dem Schwindel der Stellen - und
Tarlehensvermittelung hat mehr die städtische
Bevölkerung zu leiden. In Frankfurt a M.
wird dem Tarlehensschwindel dadurch zu be¬
gegnen gesucht, daß die städtische Hilfskasse in
der Presse die Tarlehensgesuche verfolgt , sich
nötigenfalls die Adressen der Darlehenssnchev
verschafft und denselben für die Vermittelung
des nötigen Darlehens auf veellem Wege an
die Hand geht., Zur Zeit ist äußerste Vorsicht
gegenüber der käuflichen Uebernahme von Ge-
chäften, namentlich in Kolonialwaren , Le-er-
und Textilwaren geboten, weil bei der Knapv-
heit der Rohstoffe, die auch nach dem Kriege
noch eine geraume Zeit andauern wird , eine
entsvrechenoe Berdienstmöglichkeit nicht gege¬
ben ist. Es besteht die große Gefahr , daß das
in solchen Geschäften etwa angelegte Geld hüu-



t 13  frerforeit geht . Ganz besondere Vorsicht ist
ven Kriegsbeschädigten anzuraten , welch ? sich
nnt der 8lb sicht 'tragen , aus der Kapitalab-
nndnng an Stelle der Kriegsversorgung ein
Weschast zu gründen . Um dem Ratschwindel in
der Erteilung von Rat und Auskunft uno
dem Wuikelkonsulentenumvesen zu steuern , sinn

-?i-" L 9 ^lnen Kreisen gemeinnützige Aiis-
runstitellen zu schaffen , soweit solche Einrich¬
tungen noch nicht bestehen . Das beste uno
erfolgreichste Mittel zur Bekämpfung der
ochwindelsirmen ist! und bleibt letzten Endes
aber der Ausbau und die Vertiefung der all¬
gemeinen Volksbildung.

.Mit einer anregenden Besprechung der Bor-
trage fand die interessante Tagung ihren Ab-

elche Nutzanwendungen können
uun aus diesen Verhandlungen für
unsere Kreisverbände und ihre B e-

gezogen werden?
Zweifellos beruhrerwöeren Aufgaben mehr oocr
weniger alle die Gebiete , die in der Frankfurter
Ber,ammlung behandelt worden sind . Wenn
unsere Beratungsstellen auch nicht ohne
werteres als gemeinnützige RechtsauSkunftstel-

tm Sinne der Organisation des Lübecker
Verbandes angesprochen werden können , weil
sie m erster Linie die Interessen des Handwerks
und Gewerbes zu wahren berufen sind , so
dienen sie doch auch in weiterem Sinne gemein¬
nützigen Zwecken und werden deshalb auch Rat
suchenden aus anderen Kreisen der minderbe
Mittelteil Bevölkerung ihre Hilfe nicht ver¬
sage,l können und dürfen . Das gilt insbeson¬
dere für die Bekämpfung der Schwindelfirmen,
die ^ iach dem Kriege besondere Anstrengungen

und dabei die wenig geschäftsgewandte
ländliche Bevölkerung heimsuchen werden . Rn
dem Ausbau des « teverfahrens auf dem Wege

Selbsthilfe mitzuarbeiten , namentlich durch
die Bekämpfung des Borgunwesens , der Ein-
zlehung der Handwerkerforderungen und Pflege
des Schiedsgerichtsverfahrens , ist eine der vor¬
nehm sten Aufgaben - er Beratungsstellen . In
Einzelheiten darüber einzugehen , in welchen
Werse sich die Beratungsstellen diesen Auf¬
gaben unterziehen können , würde über den
Rahmen dieses Berichtes hinausgeheu . Wir
behalten üns vor , dies in besonderen Aufsätzen
zu behandeln . Endlich können sich die Kreis-
verbände und ihre Beratungsstellen auch im
Rahmen der ländliche, , Wohlfahrtspflege nach
der verschiedensten Richtung hin erfolgreich be¬
tätigen , namentlich in der Berufsberatung,
der Jlrbeitsvermittelung und Arbeitsbeschaf¬
fung , in der Wohnungsfürsorge und in der
Fillsorge für die Kriegsbeschädigten und An¬
gehörigen gefallener Krieger . Aus diesen Be¬
trachtungen ergibt sich, daß die Kreisverbande
und ihre Beratungsstellen in der Lage und be¬
rufen sind , einen großen Teil der Aufgaben
zu übernehmen und tatsächlich auch bereits
verfolgen , wie sie nach den Verhandlungen ln
bn : Frankfurter Versammlung den gemein
Kützigen Rechtsauskunftstellen und der !änd
lichen Wohlfahrtspflege -Organisation zugew - e-
sen werden sollen . Es wird also nicht not¬
wendig sein , neben unseren Beratungsstellen
noch andere selbständige Einrichtungen für
Rechtsauskunft usw . zu schassen. Nötigenfalls
können unsere Beratungsstellen dem auf-
tretenden Bedürfnis entsprechend weiter
ausgebaut werden . Namentlich müssen die
Kreisverbände jetzt daran denken , den Be¬
ratungsstellen geeignete Sachverständige aus'
den verschiedenen Fachgebieten beizuordnen,
vor allem eine rechtskundige Persönlichkeit
ru gewinnen , welche den Beratungsstellen
fur dre Rechtsberatung Krrr Seite steht,
vb hierbei ein mittlerer oder pensionierter Ge¬
richts - oder Verwaltungsbeamtec . oder ein
Gerichts - Assessor in Betracht kommt , oder ob

. «in Uebereinkommen mit einem Rechtsanwalt
stch empfiehlt , muß von Fall zu Fall erwogen
werden . Es kommt vor allen Dingen darauf
an , ob und ivelche geeignete Persönlichkeiten
dafür überhaupt zur Verfügung stehen . In
besonderen Millen wird auch die Rhein -Mai-
wsche Vereinigung für gemeinnützige Rechtst
«uskunst in Frankfurt a. M . ihre Mitwirkung

und Unterstützung leihen . Anfragen sind gege¬
benenfalls an die Geschäftsstelle des Sozialen
Museums,n Frankfurt « . M ., Jordanstr . 17/21
zu richten . Vorstehende Ausführungen empfeh-

f? en  Kreisverbänden und ihren Ge¬
schäftsstellen zur besonderen Beachtung . Zn
weiterer Auskunft , Beratung und Unterstützung
ist der .Sentrcirftorftanb b63 für
'Nassau jederzeit gerne bereit.

Mclüung von banüwerker«
lcylltngm kur MtgmWw

Betriebe.
Das Kriegsministerium gibt folgendes be¬kannt:

dem Erlaß des Kriegsamts vom
A U3Uf! ■ vor jeder Ueberweisung

eines hitfsdlenstpflichtigen Handwerkerlehrlings
vlc zuständige §>andwerkskarnmer zu hören

Es ist ililn wiederholt vorgekommen, ' daß
Lehrimge , und zwar sowohl Hilfsdienstpflichtige
als solche, die mit Rücksicht auf ihr Alter
voer ihr Geschlecht der Hilfsdienstpflicht nicht
unterlagen , unaufgefordert unter Bruch ihres
bisherigen Lehrverhältnisses bei dem Einbe¬
rufungs -Ausschuß , einer Hilfsdienstmeldestelle
oder , einem Arbeitsnachweis um Beschäftigung
,n einem kriegswichtigen Betriebe nachgesucht
haben und darauf von dort ohne weitere Nach¬
forschungen einem solchen Betriebe zugeführt
worden sind . Dieses Verfahren muß als un¬
zweckmäßig bezeichnet werden . Einmal liegt es
wr Interesse des Lehrlings selbst, daß seine
Ausbildung keine unnützen Störungen erleidet,
wie sic bei einer Unterbrechung der Lehrzeit
unvermeidlich sind : dann müssen den Hand
werkerbetricbcn , welche für die Volksver-
sorgung auch nur mittelbar von Bedeutung
sind , die nötigen Hilfskräfte nach Möglichkeit
belassen bleiben . Schließlich aber muß im all-
gemeinen Staatsinteresse dafür gesorgt werden,
daß die Heranbildung eines tüchtigen Hand-
werkernachwuchses auch während des Krieges
nicht ins Stocken gerät , und daß daher nicht
mehr Lehrlinge ihrem -Berufe entfremdet wer¬
de«. als dies tm Interesse des Hilfsdienstes
unbedingt erforderlich ist.

Mit Rücksicht hierauf wird folgendes äugeordnet : a
Sucht «in Jugendlicher bei einem Einbe¬

rufungsausschuß um Beschäftigung in einem
kriegswichtigen , Betriebe nach und stellt sich
heraus , daß er in einem Lehrverhältnis steht , so
Ui er , ^wenn seine Herausziehung aus der
Lehrstelle nicht aus besonderen Gründen an-
gezeigt erscheint , einem anderen Betriebe nicht
zuzuführen , sondern unter Belehrung über die
Rechtslage (KZ 126 ff. Reichsgewerbe -Ordnuug,
insbesondere § 127 d daselbst ) zur Rückkehr
ii , seine alte Lehrstelle zu veranlassen . Erscheint
dre Verwendung des Lehrlings in einem an¬
deren Betriebe geboten , so ist, wenn es sich uni
ei " - » h' lfsdienstpflickitigen Lehrling handelt,
zunächst in ledem Falle die Handwerkskammer
um eine Aeußerung zu ersuchen . Handelt es
sich um einen noch nicht hilfsdienstpflichtigen
-ebrlmg , so hat der Einberufungs -Ausschuß
weitere Maßnahmen mangels Zuständigkeit abzulehnen.

Die Hilfsdienstmeldestellen und Arbeitsnach
weise sind zu ersuchen , bei Meldung Jugend¬
licher zur Arbeit in jedem Falle zu prüfen

.Lu etwaiger Lehrvertrag ordnungsmäßig
gelost ist , und . sofern dies nicht der Fall ist
eine Arbeitsvermittlung abzulehnen.
. . Dw Kriegsamtstellen haben die Ausführung
dieses Erlasses zu überwachen.

Bon , berufenen Vertretern des Handwerks
smd mir Beschwerden darüber zugegangen , daß
die Interes,en des seid,räudigen Handweris
bei der Durchführung des Hilfsdienstaeletzes
nicht genügend Berücksichtigung finden : ins¬
besondere ist über ungenügende Heranziehung
der amtlichen Vertretungen des Handwerks
bei Zusammenlegung von Handwerksbetrieben
und Entscheidungen über Kriegswichtigkeit sol-
chcr Betriebe geklagt worden.

Diese Beschwerden geben mir Veranlassung
^!!' a J }}1!/ u10e 'fen , daß bei Entscheidungen
^ .̂ . Ibststel . ungs -AussMsse über die Kriegs¬
wichtigleit eines Betriebes gemäß s 11 der
93u "r^ rat £ berorbnun9  vom 21. Dez . 1916 die
ärmlichen Vertretungen des Handwerks gehör»
^rden müssen , und daß diese amtlichen Ver¬
tretungen die Handwerkskammern und nicht
die Handelskammern sind . Die Handwerks¬
kammern sind auch bei allen sonstigen Ge¬
legenheiten nach Möglichkeit zur Mitarbeit her-
anzuzichen , damit dem Handwerk Gelegenheit
geboten wird , seine Interessen , soweit es die
Kriegsverhaltnisse gestatten , zu wahren.

ULiMwcikcr. vcrsgmmlinia
ln wicrbaacn.

Tie Handwerkskammer betreibt zurzeit mit
besonderem Eifer den Ausbau der fachlichen
Organisation des Handwerks innerhalb ihres
Kammerbezirks , insbesondere zur Erleichterung
der Rohstoffversorgung während der Ueber-
gangszeit . In den einzelnen Kreisen haben in
der letzten Zeit Handwerkerversammlungen
stattgefunden zur Vorbereitung der Gründung
von Zwangsinnungen . In der Stadt ffiie*.
baden selbst ist zwar das Handwerk in aus¬
reichender Weise fachlich organisiert , doch wird
angestrebt , den Geltungsbereich der Wiesbade¬
ner Innungen , soweit es noch nicht geschehen,
auf den Landkreis Wiesbaden auszudehnen
Zur Besprechung hierüber war von der Hand¬
werkskammer im Einvernehmen mit dem
Jnnungsansschuß eine Versammlung der Wies¬
badener Innungen auf den. 20. Juni , abends
8i/ 2 Uhr , m den Saalbau „ Wartburg " berufen
worden , die sich eines zahlreichen Besuches
erfreute . Herr Handwerkskammer -Syndikus'
Sch roeder  hielt einen einstündigen Vortrag
ub -r d« Notwendigkeit des fachlichen Zusam¬
menschlusses des Handwerks angesichts dev
gegenwärtigen Lage und der Zukunft des Hand¬
werks . Er schilderte die große wirtschaftliche
Notlage , rn der das Handwerk durch den Krieg

seine Folgen geraten sei. Mehr als ein
Drittel aller Handwerksbetriebe im Kammer-
bezirk hätte sttllgelegt werden müssen . Eü,
großer Teil dieser Betriebe würde nach dem
Kriege überhaupt nicht mehr ausgenommen
werden können , entweder weil ihre Inhaber
nicht mehr zurückkehrten (bis 1. Febr . 1918
v âren 1185 Handwerksmeister aus dem Kam-
merbezir ? gefallen ), oder weil die Inhaber
durch den Krieg dauernden Schaden an ihrer
Gesundheit erlitten (die Zahl der kriegsbeschä-
digten Handwerker betrug bis 1. Februar 675)
oder endlich , weil die Werkstätten verödet . Ma¬
schinen und Werkzeuge nicht mehr vorhanden
seien und die Kundschaft sich verlaufen habe
Wer noch andere einflußreiche Kräfte seien am
Werk das Handwerk in seinen Grund esten zu
erschüttern . Es machten sich Bestrebungen gel-

ausgegangen von dem Unterstaatssekretär
Dr . Müller und unterstützt von dem Gcneral-
^rektor Waller Rathenau , dem Volkswirt-
schaftler Werner Sombart und der sozialdemo¬
kratischen Presse , die auf den weiteren Ausbau
der Gemeinwirlschaft unter Aushebung der Ein¬
zelwirtschaft abzielten . Das würde die Aus¬
schaltung der Selbständigkeit des Handwerks
bedeuten . Die Handwerkskammern als gesetz¬
liche Interessenvertretung des Handwerks hät¬
ten gegen diese Besttebnngen entschieden Front

könnten dies jedoch mit mehr
Nachdruck und Erfolg tun , wenn sie sich hierbei
gestutzt und getragen wüßten von der großen
Masse des Handwerks , das aber nur in einer
festgefügten Organisation wirkungsvoll seinen
Wünschen und Meinungen Ausdruck qeben
konnte . Als wttterer Grund für die Notwendig¬
keit des fachlichen Zusammenschlusses wäre die
Preisberechnung und Preisbildung ins Feld ru
führen . Auf wirtschaftlichem Gebiete vollziehe
sich eine gewaltige Umwälzung . Unter der ver¬
teuerten Lebenshaltung , der Rohstoffknappheit
und der Lohnerhöhung würde auch das Hand-
we.rk betroffen . Es sei deshalb 'gezwungen , seine
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Preisberechnung auf diese veränderten Verhüll^
nisse einzustellen . Der Handwerker müsse ferne
«Arbeiten so kalkulieren, daß sie ihm auch einen
ausreichenden Verdienst sicherten; nicht allein
für die jetzige verteuerte Lebenshaltung , der
Handwerker müsse auch in der Lage sein, für die
«eit einen Sparpfennig zurückzulegen, rn der
er nicht mehr arbeiten könne. Eine elnhett-
liche Preisberechnung sei aber nur möglich
auf dem Wege der Organisation . Der einzelne
Handwerker , auf sich allein angewiesen , sei
in dieser Beziehung machtlos . Endlich wäre auch
im Interesse einer Erleichterung und Verein¬
fachung der Rohstoffversorgung des Handwerks
eine sachliche Organisation nicht zu entbehren.
Bei der außerordentlichen Rohstofsknapphett,
nicht allein in Deutschland, ' sondern auch tn
den feindlichen Ländern , müßten alle m
Deutschland von auswärts eingetnhrten Roh¬
stoffe staatlich bewirtschaftet werden . Jbit  Er¬
fassung und Verteilung liege dem Reichswirt¬
schaftsamt ob. Zunächst sei es von der größten
Bedeutung , den tatsächlichen Bedarf sestzupê -
len, um danach dem Handwerk den unbedingt
notwendigen Anteil an Rohstoffen nach Maß¬
gabe der verfügbaren Mengen zu sichern. Bei
zwei HandwerksMeigen (Spengler und Jn-
ftattateute und Elektroinstallateurs habe man
versucht, den Bedarf zu ermitteln durch Aus-
süllung von Fragebogen über den wirklichen
Verbrauch im Jahre 1913. Dieser Versuch sei
aber mißlungen . Nicht die Hälfte der ausge-
gebenen Fragebogen sei von den Handwerkern
beantwortet worden , während die Industrie
dank ihrer vorzüglichen Organisation den Be¬
darf restlos erfaßt und nachgewlesen habe.
Würden hiernach die vorliegenden Erhebnngs-
ergebnisse der Rohstoffverteilung zu Grunde
gelegt , dann würde das Handwerk sehr schlecht
dabei wegkommen. Man beabsichtige destwüb,
einen anderen Weg zu beschreiben und die Be-
darfsfeststellungen durch Kobstoss-Ausschnsse bo
wirken zu lassen. Solche Rohstoff-Ausschusse
sollten in allen Handwerkskammer -Bezirken
aus der Mitte der fachlichen Organisationen
gebildet tverden . Die Rohstoff-Verteilung selbst
sei folgendermaßen gedacht: Auf Grund der
Bedarfserhebungen würde durch das Reichs-
wirtschastsanlt der auf jeden emzeliien Hand
werkszweig entfallende Anteil au Rohstoffen
-nach Mastgabe der verfügbaren Mengen festge¬
stellt und einer mit dem Sitze in Berlin oder
einer anderen zentral gelegenen Stadt zu bil¬
denden Berufszentrale zur Verteilung uber¬
wiesen . Diese Berufszentralen leiteten dann
die RoWvffe an die ihnen angeschlossenen Or¬
ganisationen weiter . Daneben fei auch der freie
Handel zugelassen . Die Abgabe von Rohstoffen
an die Handwerker erfolge nur gegen Bezugs¬
schein, ähnlich wie dies jetzt bei der staat¬
lichen Leimversorgung geschehe. Nach dem
Kriege würde es dem Handwerk an Arbeits¬
gelegenheit nicht fehlen. Die Lager seien ge¬
leert , viele Arbeiten zurückgestellt worden , die
-nach Friedensschluß alsbald zur Ausführung
kommen müßten . Die einigermaßen aus¬
reichende Versorgung mit Rohstoffen , sei des¬
halb für den Handwerker von der größten
Wichtigkeit und es wäre für den 'Handwerker ein
Gebot der Stunde , durch Scljafsung der not¬
wendigen Organisationen beizeiten dafür zu
sorgen, daß seine Interessen auch hierbei ge¬
wahrt würden . Das Wiesbadener Handwerk sei
wohl in seinen Innungen schon beruflich zu-
sammengeschlossen, es gelte aber auch die Hand¬
werker des Landkreises .Wiesbaden vo« der
Organisation zu erfassen. Da Wiesbaden den
wirtschaftlichen Mittelpunkt auch für den Land¬
kreis Wiesbaden bilde , so erscheine es nicht
zweckmäßig, für den Landkreis besondere In¬
nungen zu bilden , es empfehle sich vielmehr,
den Arbeitskreis der hiesigen Innungen ans den
Landkreis Wiesbaden auSzudelnien . Zu diesem
'Zwecke möchten die Innungen eine entspre¬
chende Aendernng ihrer Satzungen beschließen
und die Ausdehnung ans den Landkreis bei dem
Regierungspräsidenten beantragen.

Bei der Besprechung' des Vortrages wurde
mit Recht eingewendet , daß es den Zwangs-
inmmgen gesetzlich untersagt sei, ihre ^Mit¬

glieder in der Festsetzung der Preise zü be¬
schränken. Darauf entgegnete der Vorsitzende
und Herr Syndikus Schroeder , daß allerdings
die Zwangsinnung nicht hesugt sei, chre Mit¬
glieder zur Einhaltung bestimmter Preise zu
zwingen, die Zwangsinnuug könne ledochPrew-
tarife aufstellen und deren Beachtung den Mit¬
gliedern empfehlen. Wenn auch der eme oder
andere Handwerker sich nicht daran halte , so
werde durch die Aufstellung von Preistarnen
die Preisbildung im allgemeinen doch günstig
beeinflußt.

Von einem anderen Redner wurde derWunsch
geäußert , daß dem Bund der Vezugsvereim-
gungen deutscher Gewerbszweige die ganze Roy
'tofsversorgung übertragen worden wäre . Die
von diesem Bunde übernommene staatlicheLeim-
vcrsorgung gehe nach anfänglichen Hemmungen
und Schwierigkeiten jetzt gut von statten . Die
Auffassung eines Redners , daß das Hand¬
werk besser fahren würde , wenn die Rohstoss-
verteilung ganz dem freien Handel überlassen
würde , begegnete Wi.deeŝ ruch in der Versamm-
lung.

Zum Schluß wurde auf Antrag des' Herrn
Schreinermeister Stadtverordneten F in k eine
Entschließung einstimmig angenommen , die sich
mit Entschiedenheit gegen die Einführung der
Gemeinwirtschast aus gewerblichem Gebiete
wendet und die Wahrung der Selbstandigkett
des Handwerks fordert.

rechnitches.
Neuartige Holzpolitur.

Bei der Verwendung -von Schellack- und
anderer Harzlösung muT das Holz zuerst mit
Oel° und Bimsstein geschliffen oder mit Poren-
süllern die Poren des Holzes geschlossen wer¬
den , ehe man zum eigentlichen Polieren schrei¬
ten kann. Nach einer Veröffentlichung des
Vereines für ckiemische Industrie in Mainz und
Frankfurt kommt eine Politur nun in An¬
wendung , die vor den bis nun in Anwendung
gestandenen Polituren Hen Vorteil hat . gleich¬
zeitig als Porensüllung Ai dienen . Tie Poutur
besteht aus einer eine Azethlgruppe oder deren
mehrere enthaltenden Lösung eines oder meh¬
rerer Zelluloseester , welche alle Gleitmittel ans
Oel überflüssig macht . Ihr Hochglanz, ihre
Dauerhaftigkeit und ihre Unabhängigkeit von
Temperatur und Witterungseinflüssen sind a .s
besondere Eigenschaften speziell hervorzuheoen.
Sie wird in solgender Weise angewendet : Nach¬
dem der zu polierende Gegenstand 'durch Schlei¬
fen vorbereitet ist, wird er beispielsweise mit
einer Zelluloseazetatlösung bestrichen. Nach dem
Trocknen der Flächen werden diese mittels
Glaspapier oder dergleichen abgerieben und
danach mit Hilfe eines mit der Politur oder
dessen Lösungsmittel angefeuchteten Ballens
bis zum Erscheinen des erforderlichen Hoch¬

glanzes poli Erfind»,«zeii und Erfahrungen).

©ereile in Jet jetzige»Zeit
in der viele gewerblich« Betriebe
zur Fabrikation neuer Artikel
übergehen, weil die bisher ange-

" Nassau.
Anträge znr Errichtung von ZwangsinnuttgeÄ
sind bei dem Herrn Regierungspräsidenten für imckh
stehende Handwerkszweige gestellt worden:
Für alle im Meise St . Goarshausen das Spengler»

und Jnstallateurhandwerk betreibende Hand¬
werker;

für alle im Dillkreise das Bäckerhandiverk betreibend«
Handwerker;

für alle im Kreise St . Goarshausen das' Metzger»
Handwerk betreibende Handwerker.

tMn der Durchführung des gesetzlichen Abstim»
mungsversahrens wurde lewerls der Kgl. Landrat
des betreffenden Kreises als Kommissar ernannt

Güterrechtsregister.
Gütertrennung haben vereinbart die Eheleut«,

Maurer Georg Ferd. Hett  und dessen Ehe stau
Katharina Elisabeth Hett, aeb. Hett, Bad Horw-
burc, v. d. H. ; Obcrpostassistent Franz Bxrnhard
,Wo 11r und Maria , geb. Grossart, Cronberg-
Schönberg(Taunus); Maschinenschlosser Willy Ru»
dolphi  und Emma, geb. Werner za Wiesbaden,
.Maurermeister Karl Friedrich Johann . Sch ne l l
und Emilie Auguste Earoline, geb. Schwalbach zu •
Dotzheim. _ _

kanäwerv5kammer lütesüaüen.
Betr . Bildung von Fachinnungen im Handwerk.

Tie durch den Krieg veränderten Verhältnisse
machen den fachlichen Zusammenschluß und die wirt¬
schaftliche Organisation des Handwerks dringend
nötig. Insbesondere gilt dies hinsichtlich der Roh¬
stoffversorgung und der Erhaltung des Handwerks
als selbständigen Fakwr unsrer Volkswirtschaft. Die
Handwerkskammer hat deswegen in ihrem Bezirk
zunächst die Bildung von Fachinnungen
augeregt, infolgedessen bereits eine ganze Anzahl,
von Anträgen ans Bildung von Zwangslvach)-
Jnnungen bei dem Herrn Regierungspräsidenten
cingereicht sind. Zurzeit vollzieht sich in den ein-,
zelnen Kreisen das gesetzlich vorgeschriebene Ab¬
stimmung sv e rs ahren,  welches die Entschei¬
dung bringt, ob die beantragt- Innung errichtet wird
oder nicht. ES ist deshalb Sache der betreffenden
Handwerker, nach der bezüglichen Bekanntmachung
des Herrn Landrats, ihre Stimme abzugeben, ob
sie für oder gegen die Errichtung der Zwangs-
(Fach)Jnnung sind. AuchdieienigenHand-
werker,welche dieAnträgeaus Errrch-
tungderJnnung unterschrieben haben,
utiill 'en ihre Stimme abgeben , da die
Unterzeichnung des Antrags nicht als
Abstimmung gilt.  Nötigenfalls können die
Handwerker sich wegdn Rat und Hilfe an die
Kreisverbände des G«werbevercins sür Nassau,
oder auch an die Handwerkskammer direkt wenden.
Die Abstimmmung kann auch schriftlich
oe schehe n.

Wiesbaden,  den 5. Juni 1918.
Die Handwerkskammer:

Der Vorsitzende: Der Syndikus-
Carstens . Schroeder.

Lieferungs -Genossenschaft
für das MetaUgewerbe

Wiesb « den.

fertigten weniger gut gehen, oder
deren Absatzgetiiet verschlossen ist

»etilen neue NezuMcken
—Tjjg » gesucht . - -
Jetzt verspricht deshalbe'ne wie¬
derholte Anzeige guten Erfolg, zu¬
mal ivenn Sic in dem „Nass.
Gewerbeblatt" erfolgt, das in
12500 gewerbl. Betriebe Nassaus

gelangt.

giakii!iE§M Wmlmsamlm
auf Montag , den «. Ju « ist ». nachmittag« 4 Uhr.

im Restaurant„Wartburg". Schwaibacherstraße.
Tages -Ordnung:

1. Besprechung zwecks Bewilligung von Mitteln
aus lausenden Krediten.

2 Drückeranswechselung.

3. Verschiedener. ^ ÄHf(| ^ t#rftt .
O. Friton,  Vorsitzender.

ungen gesetzlich untersagt ,er, me Mir - in Wiesbaden.
L -raRgeber : Gewerbeverein für Nassau; Schrift leiter i . B. GewerbeschulinspektorKe r n. Rotationsdruck
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